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SCHREIBEN VON AEBTISSIN M. BENEDIKTA [KELLER] AN BEAT [JAKOB I . ]
ZURLAUBEN, BREMGARTEN

Sein Schreiben , er wolle sie bei der Obrigkeit anklagen , befremde

sie sehr . Es stimme nicht , dass sie ihre Twingsgenossen zum Un¬

gehorsam gegen ihn aufstachle , noch könne er behaupten , dass sie

die Gebote und Verbote der Obrigkeit missachte . Sie hätte zum

Landläufer nur gesagt , falls Jost Keusch , der die Rechte des

Klosters wohl kenne , dem Aufgebot des Landvogtes [Johann Städe-

lin ] Folge geleistet hätte , wäre sie veranlasst gewesen , Keusch

zu bestrafen . Denn das Twingrecht nehme nur die "frefflen und
buossen , so mit mund und hand beschechen ",von der Gerichtsbar¬

keit des Klosters aus . Es sei ihm , Zurlauben , auch bekannt , dass

in allen Städten und Dörfern die Bürger vor den Fremden das Zug¬
recht besässen ; umsomehr sei das bei ihr als Gerichtsherrin der

Fall . Das gleiche gelte auch für die Herren Schnorff auf deren
Gütern.

Original
AH 16 , 439- 440 - Blatt 440r  leer


	[Seite]

